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Reise in gefährdete Weltmeere
STEINBACH Veranstaltungsreihe „Horizonte“ wird fortgesetzt

Die Veranstaltungsreihe
„Steinbacher Horizonte“
setzt ihre Reihe nach der
Sommerpause fort. Am Mitt-
woch, 11. September, nimmt
Jeannine Fischer, deutsch-
neuseeländische Meeresbio-
login, mit zu den gefährde-
ten Weltmeeren und der fas-
zinierenden Schönheit der
Unterwasserwelten, die von
allen Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen der Veranstal-
tung mit VR-Brillen selbst er-
lebt werden können. Tipps
zur Müllvermeidung und In-
formationen darüber, wieso
Mengen an Plastik in die
Ozeane gelangen, sind Inhalt
des Vortrages mit dem Titel
„MeerWissen – PlastikOzea-

ne“. Veranstaltungsort ist
wie üblich das katholische
Gemeindezentrum St. Boni-
fatius, Untergasse 29. Die
Veranstaltung beginnt um 19
Uhr und endet gegen 21 Uhr.
Die Spenden des Abends ge-
hen an The Blue Mind e.V..
Der Verein betreibt Bildungs-
arbeit zum Schutz der Mee-
re. Nach dem Vortrag be-
steht wie immer Gelegen-
heit, Fragen zu stellen und
sich auszutauschen.

Am Mittwoch, 27. Novem-
ber, 19 bis 21 Uhr heißt es in
St. Bonifatius „Verlasst euch
nicht auf Wunder, sondern
rezitiert Psalmen“.

Für die meisten Menschen
hierzulande gilt, dass sie mit

der Sorge um ihr materielles
Auskommen befasst sind,
heißt es in der Ankündi-
gung. Harte Arbeit, Konsum
und das Streben nach Wohl-
stand bestimmen das tägli-
che Leben. Eine Überfülle an
Empfehlungen und Informa-
tionen zu gesunder Lebens-
weise und Ernährung, zur
Partnersuche und dem rich-
tigen Bewegungsprogramm,
zur Urlaubsplanung und
Wellness begegnet in allen
Medien. Wie steht es dabei
um den seelischen Wohl-
stand? Ist das auch im Alltag
ein Thema? Referent ist Pfar-
rer Christian Reichert, Philo-
soph und Theologe. Die Psal-
men der Bibel wurzeln in

der jüdischen Tradition. Es
wird ein Abend für die Seele
beim Hören ausgewählter
Psalmen, egal ob christlich
orientiert oder nicht.

„Steinbacher Horizonte“
ist eine Veranstaltungsreihe,
konzipiert, organisiert und
moderiert von Barbara Köh-
ler. Veranstalterin ist die ka-
tholische Kirchengemeinde
St. Bonifatius. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind willkom-
men. Die werden in der Re-
gel verwendet, um die Veran-
staltungsreihe fortsetzen zu
können.

Alle näheren Infos bei Bar-
bara Köhler, mobil 0151-403
11266, E-Mail an barbara.ko-
ehler@iesy.net. red

Stöffsche’ am Apfelweinbrückchen
Steinbach – „Stöffsche’ am
Apfelweinbrückchen“ mit
Livemusik heißt es am Sonn-
tag, 1. September, 11 bis 14
Uhr wieder zum Abschluss
des Steinbach Open Air. Das
Apfelweinbrückchen liegt im
Südwesten Steinbachs inmit-
ten der Auenlandschaft auf
der ausgeschilderten Regio-
nalpark-Rundroute.

Der Pianist Rudi Wagner
wird für Klassiker aus Jazz,
Swing und Boogie-Woogie
sorgen, für die Kinder in die-
sem Jahr das Spielmobil. Für
Essen und Trinken sorgen
die Vereine. „Das Spielmobil
war uns besonders nach der
Absage des Familientages
sehr wichtig“, freut sich Bür-

germeister Steffen Bonk. Die
Regionalpark-Rundroute ist
das Kernstück des Routen-
netzes im Ballungsraum. Be-
ginnend an der Mündung
des Mains führt die Rundrou-
te durch die Landschaften
des Vordertaunus über die
weiten Blicke der Wetterau

und die großen Wälder im
Süden Frankfurts bis ins Hes-
sische Ried. Sie verbindet auf
insgesamt 190 Kilometern
Streuobstwiesen, Felder und
Feuchtbiotope, Kunstwerke
und historische Zeugnisse,
aber auch Aussichtspunkte
und Spielangebote eröffnen

immer wieder neue Perspek-
tiven Die Besucher des
„Stöffsche’ am Apfelwein-
brückchen“ können sich da-
nach den Kilometermarken
der Rundroute folgend auf
den Weg machen, um die
Reize von Rhein-Main ken-
nenzulernen. red

Stöffsche’ am
Apfelwein-
brückchen im
vergangenen
Jahr. FOTO: GRU-

BER

Transparenz bei Dezernatsverteilung
OBERURSEL ULO fordert klare Informationen vor der Stadtratswahl

Die Unabhängige Liste Ober-
ursel (ULO) fordert von Bür-
germeisterin Antje Runge
(SPD) eine transparente und
frühzeitige Kommunikation
hinsichtlich der geplanten
Dezernatsverteilung, bevor
die Wahl einer neuen Dezer-
nentin oder eines neuen De-
zernenten stattfindet, teilt
die Unabhängige Liste mit.

„Es ist von entscheidender
Bedeutung, dass die Stadtver-
ordneten schon vor der
Wahl wissen, welche Aufga-
ben auf die Gewählte oder
den Gewählten zukommen
werden. Nur so können wir
sicherstellen, dass die erfor-
derlichen Fachkenntnisse
und Erfahrungen der Kandi-

datinnen und Kandidaten
richtig eingeordnet und be-
wertet werden können. Wir
wollen keine ,Katze im Sack’
wählen, sondern die best-
mögliche Kompetenz für
Oberursel sicherstellen“, be-
tont ULO-Fraktionsvorsitzen-
der Michael Planer.

Vor dem Hintergrund der
zahlreichen Herausforderun-
gen, denen sich die Stadt
Oberursel derzeit gegenüber-
sehe, darunter der Mangel
an Erzieherinnen, strukturel-
le Haushaltsprobleme sowie
die Ansiedlung von Gewerbe
und der Leerstand von Büro-
flächen, ist es laut der ULO
unerlässlich, dass die künfti-
ge Dezernentin oder der

künftige Dezernent genau
auf diese Aufgaben vorberei-
tet ist.

Die ULO erwarte daher
von der Bürgermeisterin ei-
ne klare Darlegung der ge-
planten Zuständigkeitsver-
teilung, damit auf einer fun-
dierten Basis gewählt wer-
den könne.

Die ULO setze sich seit je-
her für eine offene und bür-
gernahe Kommunalpolitik
ein und fordere auch in die-
ser wichtigen Personalent-
scheidung größtmögliche
Transparenz.

„Wir dürfen es uns nicht
leisten, diese Entscheidung
ohne die notwendigen Infor-
mationen zu treffen. Nur so

können wir sicherstellen,
dass die neuen Verantwortli-
chen mit den richtigen Auf-
gaben betraut werden und
die besten Lösungen für
Oberursel entwickeln,“ er-
gänzt Thomas Fiehler, ULO-
Mitglied im Bau-, Umwelt-
und Klimaschutzausschuss.

Die ULO werde weiterhin
die Entwicklungen rund um
die Wahl der neuen Dezer-
nentin oder des neuen De-
zernenten kritisch begleiten.

Weiterführende Informa-
tionen und Fragen an die
ULO gibt und beantwortet
Michael Planer unter der Mo-
bilnummer 0160-97207906
oder per E-Mail an Micha-
el.Planer@ul-oberursel.de. red

Segeltörn vor
Griechenland

Oberursel – Die Wassersportver-
einigung Hochtaunus (WSVH)
Oberursel lädt für Montag, 2. Sep-
tember, 19.30 Uhr zum Vortrag
von Andreas Heid in den Vereins-
raum der Burgwiesenhalle, Im
Himmrich 9, nach Bommersheim
ein. Im Rahmen des WSVH Segel-
und Motorboot Sport Forums
spricht er über den „Flottillen-
törn 2025 – Zauberrevier Grie-
chenland und Yachtsegeln erle-
ben in Gemeinschaft“. Der Vortag
ist ohne Eintritt und offen für alle
Interessierten. Die WSVH bietet
zum vierten Male alle zwei Jahre
das erfolgreich angenommene Se-
gelevent in der Flottille in Grie-
chenland allen Aktivurlaubern
an, so die Ankündigung. Segelvor-
kenntnisse oder Segelscheine
sind nicht erforderlich, aber na-
türlich immer willkommen.

Am Montag sollen der gemein-
schaftliche Törn vorgestellt wer-
den, das Segelrevier, die Organisa-
tion, der Ablauf eines Flottillen-
törns, die Yachten sowie die unge-
fähren Kosten.

Die WSVH, gegründet im Jahr
1990, wendet sich mit ihrem Frei-
zeitangebot an Interessenten und
Wassersportler, die im Binnenbe-
reich oder an der See das Segeln
oder mit einem Motorboot ihr
Hobby pflegen möchten. Hier bie-
tet sie seit vielen Jahren die Aus-
bildung und Hinführung zum Er-
werb von amtlichen oder amtlich
empfohlenen Sportboot-Führer-
scheinen, Funklizenzen und den
Fachkundenachweis Seenotsignal-
mittel an. Weiterhin veranstaltet
sie eine Vielzahl von Törns zum
Erleben von Natur und Geschich-
te, Freizeit und Urlaub sowie der
wichtigen praktischen Ausbil-
dung zur Beherrschung von Se-
gelyachten, heißt es von der
WSVH. Mehr Infos auf www.wsv-
hochtaunus.de. red

Begegnung an Babbelbank und Balancierstation
BOMMERSHEIM Nachbarschaftsfest sammelt Ideen für Gestaltung der Grünfläche in Maximilian-Kolbe-Straße

VON ESTHER FUCHS

Die Sonne strahlt über der Grün-
anlage in der Maximilian-Kolbe-
Straße, während die Klänge von
„Pour Yourself Another Cup“ die
Luft erfüllen. Die Band Toms und
Jerrys bringt eine entspannte At-
mosphäre auf das Nachbarschafts-
fest, das von bunten Girlanden
geschmückt ist, die sanft im Som-
merwind tanzen. Es ist ein Fest
der Gemeinschaft, bei dem alle
zusammenkommen, um Ideen
für die zukünftige Nutzung der
Grünfläche im Herzen Bommers-
heims zu entwickeln.

Auf dem Hügel im Schatten ei-
nes großen Baums stehen Simone
Schilling und Christiane Hüffner,
die Köpfe der Initiative, die dieses
Fest auf die Beine gestellt haben.
Neben ihnen steht Bürgermeiste-
rin Antje Runge, die das Projekt
zur Chefsache erklärt hat. „Wir
haben hier eine großartige Gele-
genheit, diesen Ort zu einem le-
bendigen Treffpunkt für alle Ge-

nerationen zu machen“, sagt Run-
ge. Im vergangenen Winter ließ
die Stadt kurz vor dem Jahres-
wechsel noch Taten folgen. In ei-
ner Hau-Ruck-Aktion wurde zum
Jahresende noch die neue Rutsch-
und Kletterstation aufgebaut. Da-
zu musste in der Kälte das Funda-
ment gegossen werden. Die Stadt
investierte 20000 Euro. Auch in
diesem Jahr sind weitere 15000
Euro im Etat eingeplant, um die
Grünanlage weiter auszubauen.

Dafür sind Schilling, Hüffner
und die anderen sehr dankbar.
Sie haben das Fest organisiert,
um mit der Gemeinschaft Ideen
zu finden, wie die Fläche künftig
heimelige Begegnungsstätte wer-
den könnte: „Das Areal soll kein
Spielplatz sein. Das wäre auch
baurechtlich nicht möglich, denn
hier ist eine offizielle Grünfläche.
Doch ein Ort, an dem sich Jung
und Alt treffen, austauschen und
gemeinsam Zeit verbringen, der
geht.“ Um Ideen zu sammeln, ha-
ben die Organisatoren an diesem

Tag eine Pinnwand mit ersten
Vorschlägen aufgestellt. Die Besu-
cher dürfen hier eigene Wünsche
notieren und mit Klebepunkten
Vorschlägen ihre Stimme geben.
„Eine Babbelbank, die zum Ver-
weilen und ins Gespräch kom-
men einlädt, ist etwas, das wir
sehr spannend finden“, sagt Si-
mone Schilling.

Aber es werden auch Vorschlä-
ge für eine Balancierstation, Kräu-
terbeete, eine Tischtennisplatte
oder naturnahe Gartengestaltun-
gen gemacht. Von der Stadt sind
Daniela Neuhäuser, Geschäftsbe-
reichsleitung Familie, Bildung
und Soziales und ihre Kollegin Ni-
cole Kohlbach gekommen. Sie zei-
gen andere ähnliche Areale, die
für die Gestaltung der Maximili-
an-Kolbe-Straße inspirieren kön-
nen. Unterstützung bietet auch
die Lokale Oberurseler Klimaini-
tiative (LOK) und der Verein „In-
teraktiv – Generationen füreinan-
der“ unter Vorsitz von Jutta Ibert
geleitet an.

Die LOK bringt die Idee der na-
turnahen Gartengestaltung ein,
die nicht nur Biodiversität för-
dert, sondern auch einen pädago-
gischen Mehrwert für den Nach-
wuchs bietet. „Interaktiv“ enga-
giert sich generationenübergrei-
fend und unterstützt Menschen
in Alltagssituationen. Iberts Ge-
danke: Die Grünanlage als Ort der
Begegnung und des Austausches.
An der Pinnwand ist Betrieb. „Es
ist großartig zu sehen, wie viel
Begeisterung und Engagement
hier herrschen. Die gesammelten
Ideen werden wir in der kom-
menden Woche prüfen und
schauen, was realisierbar ist“, ver-
spricht die Bürgermeisterin. Die
Gespräche umrahmen ein lecke-

res Buffet, das die Nachbarn zu-
sammengestellt haben. Frische
Salate, hausgemachte Kuchen
und herzhafte Snacks stehen be-
reit. Das Caritas-Kaffeerad sorgt
für frischen Kaffee, der perfekt zu
den süßen Leckereien passt. Als
der Tag sich langsam dem Ende

zuneigt, sind sich alle einig, dass
dies der Beginn einer wunderba-
ren Entwicklung für die Grünan-
lage in der Maximilian-Kolbe-Stra-
ße ist. „Wir freuen uns auf die
nächsten Schritte und hoffen,
dass wir bald die ersten Verände-
rungen sehen können“, sagt Si-

mone Schilling zuversichtlich.
Christiane Hüffner würde das
freuen: „Das war heute ein erster,
wichtiger Schritt, und ich bin si-
cher, dass wir gemeinsam etwas
Tolles schaffen werden.“ Stadt
und Bürger sehen sich als Team,
das optimistisch nach vorn blickt.

An der Pinnwand werden Ideen für die Grünfläche notiert und Klebepunkte verteilt. Sie zeigen an, was
sich die Nachbarn am meisten wünschen. FOTOS: EFX

Die „Toms und Jerrys“ spielen „Pour yourself another cup of Cof-
fee“. Das passt zu Kaffee und Kuchen.

BEKANNTMACHUNGEN

SONSTIGE

Bekanntmachung
Öffentliche Bekanntmachung gem. § 18 b AEG
Planfeststellungsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz
(AEG) i. V. m. §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) für
die Elektrifizierung der Taunusbahn von Friedrichsdorf nach Usingen über
eine Strecke von 18 km einschließlich des zweigleisigen Ausbaus zwischen
den Bahnhöfen Saalburg/Lochmühle und Wehrheim über eine Länge von
ca. 2,0 km, verschiedene Maßnahmen am Bahnhof Usingen, am Haltepunkt
Hundstadt (Grävenwiesbach) sowie am Bahnhof Brandoberndorf (Waldsolms
im Lahn-Dill-Kreis) sowie streckenferne Kompensationsmaßnahmen und
Ökokontomaßnahmen durch den Verkehrsverband Hochtaunus (VHT);
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens
Das Regierungspräsidium Darmstadt als Planfeststellungsbehörde hat mit
Beschluss vom 28. August 2024, Az.: RPDA–Dez. III 33.1 – 66 d 30.02/2-
2019, den Plan für das obige Vorhaben des Verkehrsverbandes Hochtaunus
gemäß § 18 AEG i. V. m. §§ 72 ff VwVfG festgestellt. Für das Vorhaben wurde
gem. § 9 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. § 7 Abs. 3 i. V. m. § 9 Abs. 4 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchgeführt.
Der Planfeststellungsbeschluss ist im Interesse der Allgemeinheit sofort
vollziehbar.
Für das geplante Vorhaben werden Grundstücke in den Kommunen Friedrichsdorf,
Wehrheim, Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach im Hochtaunuskreis
und Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis beansprucht. Zudem sind streckenferne
Kompensationsmaßnahmen in den Gemarkungen Friedrichsthal der Gemeinde
Wehrheim und Westerfeld der Stadt Neu-Anspach geplant. Zusätzlich sind
Kompensationsmaßnahmen als Ökokontomaßnahmen in den Gemarkungen
Bad Homburg v. d. H., Westerfeld der Stadt Neu-Anspach sowie Eschbach und
Michelbach (beides Stadt Usingen) vorgesehen.
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen:
• Die Elektrifizierung der Taunusbahn von Friedrichsdorf nach Usingen über

eine Strecke von 18 km,
• den zweigleisigen Ausbau zwischen den Bahnhöfen Saalburg/Lochmühle

und Wehrheim,
• den zweigleisigen Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung (EÜ) über den

Bizzenbach,
• den Neubau von Schallschutzwänden in diesem Bereich,
• die Absenkung der Strecke im Bereich der Straßenüberführungen (SÜ)

der L3270 in Bahn-km 16,510 bzw. 17,332,
• den Ersatz der SÜ Achtzehnmorgenweg in Bahn-km 17,390 durch einen

im Hinblick auf die Durchfahrtshöhe geeigneten Neubau,
• die Umgestaltung des Bahnhofes Usingen durch Errichtung eines

Mittelbahnsteiges sowie den Bau einer barrierefreien Fußgängerüberführung,
• den Ausbau des Haltepunktes Hundstadt (Grävenwiesbach) zum

Kreuzungsbahnhof,
• die Ertüchtigung der zweigleisigen Abstellanlage in Brandoberndorf

(Waldsolms),
• die Anpassung der Bahnübergänge BÜ 14 (Bahn-km 3,377), BÜ 33

(Bahn-km 11,074), BÜ 34 (Bahn-km 12,232), BÜ 43 (Bahn-km 14,420) und
BÜ 44 (Bahn-km 15,935), die zusätzliche technische Sicherung des
Bahnübergangs BÜ 34 (Bahn-km 12,232) und der ersatzlose Rückbau des
Bahnübergangs BÜ 22 (Bahn-km 7,480).

I.
Der verfügende Teil des Beschlusses lautet auszugsweise:
Der Plan des Verkehrsverbandes Hochtaunus (Vorhabenträger) für die
Elektrifizierung der Taunusbahn von Friedrichsdorf nach Usingen über eine
Strecke von 18 km einschließlich des zweigleisigen Ausbaus zwischen den
Bahnhöfen Saalburg/Lochmühle und Wehrheim über eine Länge von ca. 2,0
km und verschiedenen Maßnahmen am Bahnhof Usingen, am Haltepunkt
Hundstadt (Grävenwiesbach) sowie am Bahnhof Brandoberndorf (Waldsolms
im Lahn-Dill-Kreis) sowie streckenferne Kompensationsmaßnahmen und
Ökokontomaßnahmen
einschließlich der damit verbundenen notwendigen Folgemaßnahmen wird gemäß
§ 18 AEG i. V. m. §§ 72 ff. VwVfG festgestellt.
Nebender Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere
öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen,
Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 75 Abs. 1 VwVfG). Der
Planfeststellungsbeschluss umfasst insbesondere:
• Die Ausnahmezulassung für den Eingriff in das Wasserschutzgebiet

„Tiefbrunnen Hutfabrik, Friedrichsdorf“ (WSG-ID 434-063).
• Die Neuherstellung inkl. temporäre Verlegung des Bizzenbachs nach § 68WHG

i. V. m. § 43 HWG.
• Den Retentionsausgleich für die „Böschung und Gräben bei Bahn-km 8,79“ inkl.

Abgrabung „Herstellung Retentionsfläche“ und „temporäre Maßnahmen am
EÜ Bizzenbach“ nach § 78a WHG i.V.m. § 45 HWG.

• Die Herstellung des Entwässerungsgrabens bei Bahn-km 7,47 nach § 23 Abs. 3
HWG i. V. m. § 38 Abs. 5 WHG.

• Die Zulassung des Eingriffs gem. § 17 BNatSchG i. V m. § 15 BNatSchG.
• Die Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG von den Verboten des § 30 Abs. 2

BNatSchG.
• Die Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG von dem Verbot des § 44

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte
Art: Schlingnatter (Coronella austriaca).

• Die dauerhafte Umwandlung von 1800 m² Wald (Gemarkung Wehrheim Flur 42
Nr. 2 tlw., 178 tlw., 181 tlw.) und die vorübergehende Umwandlung von 2000 m²
Wald (Gemarkung Wehrheim Flur 42 Nr. 2 tlw., 178 tlw., 181 tlw.) gemäß § 12
Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 HWaldG

DawasserrechtlicheErlaubnisseundBewilligungen vonderKonzentrationswirkung
des Planfeststellungsbeschlusses nicht erfasst werden und als rechtlich
selbständiges Element neben die Planfeststellung treten, sind demVorhabenträger
im Einvernehmenmit der zuständigenWasserbehörde gem. §§ 8 und 9 i. V. m. § 49
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die widerruflichen und mit Nebenbestimmungen
versehenen Erlaubnisse zur Gewässerbenutzung erteilt worden.
Dem Vorhabenträger wurden zum Wohl der Allgemeinheit und zur Vermeidung
nachteiligerWirkungenaufRechteandererdieerforderlichenNebenbestimmungen,
insbesondere bezüglich baubetrieblicher und eisenbahnrechtlicher Regelungen,
zum Immissionsschutz, dem Schutz der Gewässer und des Bodens, des
Waldes und von Natur- und Landschaft einschließlich artenschutzrechtlicher
Gesichtspunkte sowie zum Denkmal- und Leitungsschutz, auferlegt.
Über die festgesetzten Nebenbestimmungen hinaus hat der Vorhabenträger
Zusagen gegeben, die in dem Beschluss bestätigt wurden. Durch die
aufgenommenen Nebenbestimmungen und Zusagen des Vorhabenträgers konnte
den Hinweisen, Forderungen und Einwänden der Behörden und Träger öffentlicher
Belange Rechnung getragen werden.
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle Einwendungen und Forderungen
entschieden worden. Soweit die Einwendungen, Forderungen und Anträge nicht
ausdrücklich zurückgenommen oder ihnen durch Zusagen des Vorhabenträgers
oder den Planfeststellungsbeschluss entsprochen wurde, sind sie zurückgewiesen
worden.

II.
Rechtsbehelfsbelehrung

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Planfeststellungsbeschlusses lautet:
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach
Zustellung Klage beim

Hessischen Verwaltungsgerichtshof
Goethestraße 41 + 43
Fachgerichtszentrum

34119 Kassel
erhoben werden.
Die Klage ist gegen das Land Hessen, vertreten durch das Regierungspräsidium
Darmstadt, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, zu richten.
Die Klage soll den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und
Beweismittel sind innerhalb einer Frist von zehn Wochen anzugeben. Erklärungen
und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, können
durch das Gericht zurückgewiesen werden.
DieAnfechtungsklagegegendenBeschlusshatgemäß§80Abs.2Nr. 4VwGOkeine
aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann der Hessische Verwaltungsgerichtshof
in Kassel, Goethestraße 41 + 43, 34119 Kassel, die aufschiebende Wirkung
der Klage anordnen. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung
der Anfechtungsklage gegen den Planfeststellungsbeschluss nach § 80
Abs. 5 S. 1 der VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Planfeststellungsbeschlusses gestellt und begründet werden.
Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im
Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen (§
67 Abs. 4 VwGO).

III.
Hinweis auf die Zustellung sowie die Veröffentlichung / Auslegung des
Planfeststellungsbeschlusses
Nach § 18 b Abs. 3 AEG wird der Planfeststellungsbeschluss öffentlich bekannt
gegeben.
Zu diesem Zweck werden der Planfeststellungsbeschluss vom 28. August 2024
und die festgestelltenPlanunterlagen ab dem 29. August 2024 auf der Internetseite
des Regierungspräsidiums Darmstadt mit der Rechtsbehelfsbelehrung unter der
Rubrik: Veröffentlichungen undDigitales/Öffentliche Bekanntmachungen/Verkehr/
Eisenbahnen eingestellt (https://rp-darmstadt.hessen.de/ver-oeffentlichungen-
und-digitales/oeffentliche-bekanntmachungen/Verkehr/Eisenbahnen) und für
die Dauer von zwei Wochen zugänglich gemacht.
Gem. § 20 UVPG können der Inhalt der Bekanntmachung und die nach § 19 Abs. 2
UVPG auszulegenden Unterlagen auch über das UVP-Portal-Verbund eingesehen
werden (https://www.uvp-verbund.de/he).
Mit dem Ende der Veröffentlichungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss
gegenüber demTräger des Vorhabens, den Betroffenen und denjenigen gegenüber,
die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.
Betroffene oder diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, können von
der Planfeststellungsbehörde verlangen, dass eine leicht zu erreichende
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt wird. Dieses Verlangen ist bis zum
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III
33.1, 64278 Darmstadt, zu richten.

IV.
Hinweise

Aus datenschutzrechtlichen Gründen enthält der Planfeststellungsbeschluss keine
Angaben zur Person privater Einwenderinnen und Einwender. Den Einwenderinnen
und Einwendern wurden persönliche Einwendungsnummern zugeordnet, die von
den jeweils betroffenen Personen schriftlich bei der Planfeststellungsbehörde
unter Vorlage eines Lichtbildausweises erfragt werden können.
Die Grunderwerbsunterlagen enthalten aus Datenschutzgründen ebenfalls
keine Angaben über Namen und Anschriften der Grundeigentümer. Betroffenen
Grundeigentümerinnen und -eigentümern wird der Planfeststellungsbehörde auf
Anfrage Auskunft über die von dem Vorhaben betroffenen eigenen Grundstücke
gegeben.
Darmstadt, 28. August 2024
Regierungspräsidium Darmstadt
Dezernat III 33.1
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